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§ 6
(1) Übersteigt die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
die Anzahl der freien Plätze um mindestens zwei Personen, 
erfolgt die Abstimmung auf einem Wahlzettel, der die Namen 
der Kandidatinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihen-
folge mit laufender Nummerierung und die Angabe, wie viele 
Mitglieder zu wählen sind, enthält. Es dürfen höchstens so 
viele Namen angekreuzt werden, wie Mitglieder zu wählen 
sind. Stimmzettel, auf denen mehr Namen als zulässig ange-
kreuzt sind, sind ungültig. Bei der Wahl dürfen alle Stimm-
berechtigten, auch die Kandidatinnen und Kandidaten, an 
der Abstimmung teilnehmen. Gewählt sind diejenigen Kandi-
datinnen und Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten 
haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(2) Übersteigt die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
die Anzahl der freien Plätze um eine Person, beschließt die 
Gemeindeversammlung mit Mehrheit der anwesenden Wahl-
berechtigten, ob die Vorgeschlagenen als gewählt gelten. Der 
ordentliche Mitgliederbestand des Presbyteriums erhöht sich 
dadurch um eine Person. Kommt eine Wahl nicht zustande, 
legt der Kreissynodalvorstand einen neuen Termin für die 
Durchführung der Wahl fest, die nach den Vorschriften des 
Presbyteriumswahlgesetzes erfolgt.
(3) Kandidieren Personen in gleicher Anzahl wie freie Plätze 
vorhanden sind, beschließt die Gemeindeversammlung mit 
Mehrheit der anwesenden Wahlberechtigten, ob die Vorge-
schlagenen als gewählt gelten. Im Übrigen gilt Absatz 2  
Satz 3.
(4) Kandidieren weniger Personen als nach § 5 PWG 
beschlossen, stellt die Gemeindeversammlung mit Mehr-
heit der anwesenden Wahlberechtigten fest, ob die Zahl 
der Kandidatinnen und Kandidaten für das Presbyterium für 
die anstehenden Aufgaben des Presbyteriums angemessen 
ist. Die in Artikel 18 Absatz 1 KO und § 4 PWG festgelegte 
Mindestzahl der Presbyterinnen und Presbyter kann dadurch 
im Ausnahmefall unterschritten werden. Die Gemeinde-
versammlung beschließt mit Mehrheit der anwesenden Wahl-
berechtigten, ob die Vorgeschlagenen als gewählt gelten. Der 
ordentliche Mitgliederbestand des Presbyteriums verringert 
sich dadurch nicht. Im Übrigen gilt Absatz 2 Satz 3.
(5) Bei einer Wahl nach § 6 Absatz 1 öffnet der Wahlvorstand 
unmittelbar nach Schluss der Stimmabgabe in der Gemein-
deversammlung die verschlossenen Wahlumschläge und 
wirft die Stimmzettel in die Wahlurne. Der Wahlvorstand zählt 
die Stimmen öffentlich aus. 
Bei einer Wahl nach § 6 Absatz 2 bis 4 sowie der Abstimmung 
nach § 6 Absatz 4 Satz 1 wird offen abgestimmt. 
Bei der Auszählung der Stimmen kann der Wahlvorstand Mit-
glieder der Kirchengemeinde, die nicht für das Presbyteramt 
kandidieren, zur Unterstützung heranziehen. Im Anschluss an 
die Wahl erstellt der Wahlvorstand eine Niederschrift über die 
Auszählung.
(6) Nach Abschluss der Wahl stellt das Presbyterium zeitnah 
durch Beschluss das Wahlergebnis fest. Das Presbyterium 
hat die Gewählten unverzüglich darüber aufzufordern, ob sie 
die Wahl annehmen. Die Erklärung muss binnen fünf Tagen 
nach Benachrichtigung schriftlich abgegeben werden. Satz 3 
gilt auch für die in der Gemeindeversammlung anwesenden 
Gewählten. 
(7) Lehnt ein nach Absatz 1 gewähltes Mitglied der Kirchen-
gemeinde die Wahl innerhalb der Erklärungsfrist ab, gilt an 
seiner Stelle als gewählt, wer von den nicht gewählten Mit-
gliedern der Kirchengemeinde die meisten Stimmen erhalten 

hat. Absatz 6 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Lehnt ein 
nach Absätzen 2 bis 4 gewähltes Mitglied der Kirchenge-
meinde die Wahl innerhalb der Erklärungsfrist ab, berührt dies 
die Wahl der übrigen Gewählten nicht.

§ 7
Die in der Gemeindeversammlung gewählten Presbyterin-
nen und Presbyter werden für die Dauer einer Amtsperiode 
gewählt. 

§ 8
Das Presbyterium berichtet der Kirchenleitung schriftlich 
über ihre Erfahrungen mit der Wahl des Presbyteriums in 
einer Gemeindeversammlung. Der Bericht soll insbesondere 
Angaben enthalten über den Anteil der wahlberechtigten 
Gemeinde mitglieder, die an der Wahl in der Gemeinde-
versammlung und im Fall des § 6 Absatz 1 durch Briefwahl 
teilgenommen haben, und wie viele Mitarbeitende im Sinne 
des Artikels 66 KO bezogen auf die Gesamtzahl als Presby-
terinnen und Presbyter gewählt worden sind. 

§ 9
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im 
Kirchlichen Amtsblatt in Kraft und gilt nur für die teilnehmen-
den Kirchengemeinden des Kirchenkreises Niederberg und 
für die Wahlperiode ab 2020.

Düsseldorf, den 27. Juni 2019
 Evangelische Kirche im Rheinland
Siegel Die Kirchenleitung

Ordnung der Evangelischen Jugendarbeit
im Bereich der Evangelischen Kirche im 

Rheinland

1502862
Az. 43-0:0014 Düsseldorf, 16. Juli 2019

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche im Rheinland hat 
in ihrer Sitzung am 12. Juli 2019 die nachstehende Ordnung 
der Evangelischen Jugendarbeit im Bereich der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland beschlossen.

Das Landeskirchenamt

Ordnung der Evangelischen Jugendarbeit
im Bereich der Evangelischen Kirche im 

Rheinland

§ 1
Präambel

(1) Evangelische Jugendarbeit macht allen Menschen das 
Wort Gottes, das Wort von der Befreiung, das Zeugnis des 
Zuspruchs und Anspruchs Gottes auf das ganze Leben und 
auf die Gestaltung der Welt lebendig.
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(2) Die im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland in 
der evangelischen Jugendarbeit tätigen Gruppen, Gemein-
den und Kirchenkreise bilden zusammen mit den Werken und 
Verbänden den Verband „Evangelische Jugend im Rheinland“ 
(im Nachfolgenden „EJiR“ genannt).
(3) Die EJiR ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend in Nordrhein-Westfalen, in der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend in Rheinland-Pfalz, der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend im Saarland 
(AEJ-Saar) sowie in der Arbeitsgemeinschaft der Evange-
lischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej). 
Sie ist mit den Jugendorganisationen anderer Kirchen im In- 
und Ausland verbunden.
(4) Die EJiR nimmt die Belange der Jugend im Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland im Dienst der Kirche 
entsprechend ihrem Gesamtauftrag durch Beratung und 
Beschlussfassung wahr. Sie erfüllt diesen Auftrag unbescha-
det der Verantwortung der Leitungsorgane im Rahmen dieser 
Ordnung selbstständig.

§ 2
Selbstverständnis der EJiR

(1) Evangelische Jugendarbeit ist ein bedeutsames kirch-
liches Arbeitsfeld, das jungen Menschen – Kindern, Jugend-
lichen und jungen Volljährigen – Möglichkeiten der Teilnahme 
und Mitwirkung eröffnet, sie mit der evangelischen Kirche in 
Kontakt hält und noch nicht Getaufte in die Kirche einlädt. 
Die EJiR leistet insbesondere Jugendarbeit im rechtlichen 
Rahmen der §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch Achtes Buch 
(SGB VIII). Die Ausgestaltung dieses Auftrags geschieht in 
großer Vielfalt in Gemeinden und Kirchenkreisen, Verbänden 
und Werken und in landeskirchenweit tätigen Einrichtungen 
und Zusammenschlüssen in der Evangelischen Jugend-
arbeit im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland. Zu 
den Wesensmerkmalen evangelischer Jugendarbeit gehören 
Freiwilligkeit, Partizipation und Selbstorganisation auf allen 
Ebenen der Kirche, der Werke und Verbände.
(2) Zur Förderung und Unterstützung der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in der EJiR und der Landeskirche sind das 
Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum Jugend sowie 
die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – 
 Bildungszentrum Jugendarbeit e.V. eingerichtet. Sie nehmen 
für die EJiR als anerkannte Träger der freien Jugendhilfe 
gemäß § 75 Abs. 3 SGB VIII Aufgaben wahr.
(3) Handlungsleitend für alle Aktivitäten der EJiR ist das Wohl 
der in ihr aktiven und ihr anvertrauten Kinder und Jugend-
lichen. Alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig werden sollen, 
müssen geltendes Recht beachten und sollen die Selbst-
verpflichtung der Evangelischen Jugend unterschreiben.
(4) Die EJiR fördert die Schaffung gleicher Chancen für Men-
schen eines jeden Geschlechts. Sie setzt sich für eine gleich-
berechtigte Teilhabe jeden Geschlechts bei der Besetzung 
der Gremien der Evangelischen Jugend und bei Delegationen 
in andere Gremien ein. 
(5) In der Evangelischen Jugendarbeit im Bereich der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland wirken zusammen:
1. die Delegiertenkonferenz,
2. der Vorstand,
3. landeskirchenweit tätige Einrichtungen und Zusammen-

schlüsse in der Evangelischen Jugendarbeit im Bereich 
der Evangelischen Kirche im Rheinland.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Für die nachstehenden Regelungen zur Altersbegrenzung 
ist jeweils das Alter maßgeblich, in dem der Eintritt oder die 
Wiederwahl in das jeweilige Gremium der Evangelischen 
Jugend im Rheinland erfolgt.
(2) Mitglieder mit beratender Stimme verfügen jeweils über 
Rede- und Antragsrecht. An nichtöffentlichen Beratungen 
nehmen sie nicht teil.
(3) Gästen kann auf Antrag Rederecht erteilt werden.

§ 4
Die Delegiertenkonferenz der Evangelischen  

Jugend im Rheinland
(1) Die Delegiertenkonferenz der EJiR ist das höchste 
Beschlussgremium des Jugendverbandes. Sie verbindet die 
Jugendarbeit der Gemeinden und Kirchenkreise, der landes-
kirchlichen Einrichtungen sowie der Evangelischen Jugend-
arbeit und Verbände.
Sie nimmt die Belange der Jugend im Bereich der Evange-
lischen Kirche im Rheinland im Dienst der Kirche entsprechend 
ihrem Gesamtauftrag durch Beratung und Beschlussfassung 
wahr. Sie erfüllt diesen Auftrag unbeschadet der Verantwor-
tung der Leitungsorgane im Rahmen dieser Ordnung selbst-
ständig. 
(2) Aufgaben und Zuständigkeiten:
 1. Absprache und Beschlussfassung gemeinsamer Arbeits-

vorhaben,
 2. Förderung der Zusammenarbeit mit allen im Bereich der 

Evangelischen Kirche im Rheinland tätigen kirchlichen 
Werke und Einrichtungen,

 3. Vertretung aller gemeinsamen Belange Evangelischer 
Jugend insbesondere bei kirchlichen und gegenüber 
staatlichen und sonstigen öffentlichen Stellen gegebenen-
falls gemeinsam mit anderen Jugendverbänden,

 4. Vertretung der Interessen der Evangelischen Jugend im 
Rheinland gegenüber anderen Jugendverbänden,

 5. Beratung und Beschlussfassung über die Aufnahme von 
Mitgliedern in die Evangelische Jugend im Rheinland,

 6. Wahl des Vorstands der Evangelischen Jugend im Rhein-
land und seiner bzw. seines Vorsitzenden sowie der 
 beiden stellvertretenden Vorsitzenden aus ihrer Mitte,

 7. Wahl des Finanzausschusses und anderer Ausschüsse 
und Projektgruppen der Evangelischen Jugend im Rhein-
land,

 8. Wahl der Delegierten für kirchliche und staatliche Gremien 
auf Bundes- und Landesebene,

 9. Vorschlag an die Kirchenleitung für die Berufung der 
Leiterin/des Leiters des Amtes für Jugendarbeit – Kom-
petenzzentrum Jugend (Landesjugend pfarrerin/Landes-
jugendpfarrer),

10. Beschlussfassung über Grundsätze zur Verteilung der 
der Evangelischen Jugend im Rheinland zur Verfügung 
gestellten Mittel aus den kirchlichen und öffentlichen 
Jugendplänen,

11. Entgegennahme von:
a) Rechenschaftsberichten des Vorstands, der Aus-

schüsse und Projektgruppen sowie von Mandats-
trägerinnen und Mandatsträgern, die die Evangelische 
Jugend im Rheinland entsandt hat,
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b) Arbeitsberichten der Mitglieder und Arbeitszusammen-
schlüsse, insbesondere der Evangelischen Landes-
jugendvertretung im Rheinland (ELJVR) und der 
 Konferenz der synodalen Jugendreferate,

12. Diskussion relevanter Themen der Jugendarbeit.
(3) Zusammensetzung – Mitglieder
1. Stimmberechtigte Mitglieder

a) Die Delegierten werden gemäß den jeweiligen kreis-
kirchlichen Verfahren der Evangelischen Jugend zur 
Gremienbesetzung entsandt.
Die Kirchenkreise können je drei Delegierte entsen-
den. Davon müssen je zwei Personen ehrenamtlich 
tätig sein und je zwei Personen nicht älter als 27 Jahre 
alt sein. Entsendet eine Stelle lediglich zwei Personen, 
muss eine davon ehrenamtlich und unter 27 Jahre alt 
sein.
Entsendet ein Kirchenkreis nur eine Person, soll diese 
eine ehrenamtlich tätige Person sein.
Die Delegation soll geschlechtergerecht erfolgen.

b) Von den Verbänden und Werken der Evangelischen 
Jugend auf landeskirchlicher Ebene können entsen-
den:
aa) Der CVJM – Westbund e.V. bis zu vier Delegierte; 

davon müssen je drei Personen ehrenamtlich tätig 
sein und je drei Personen nicht älter als 27 Jahre 
alt sein. Entsendet der Verband drei Delegierte, 
müssen je zwei Personen ehrenamtlich tätig sein 
und je zwei Personen nicht älter als 27 Jahre alt 
sein. Entsendet der Verband lediglich zwei Per-
sonen, muss eine davon ehrenamtlich und unter  
27 Jahre alt sein.
Entsendet der Verband nur eine Person, soll diese 
eine ehrenamtlich tätige Person sein.

bb) Die Evangelische Schüler- und Schüle rinnenarbeit 
im Rheinland e.V. (ESR), 
das Jugendwerk der Evangelischen Gesellschaft 
(EG), 
der Jugendverband Entschieden für Christus e.V. 
(EC), 
der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder e.V. (VCP), 
der Kirschkamperhof e.V. 
bis zu je drei Delegierte.

cc) Davon müssen je zwei Personen ehrenamtlich 
tätig sein und je zwei Personen nicht älter als 27 
Jahre alt sein. Entsendet ein Verband lediglich 
zwei Personen, muss eine davon ehrenamtlich 
und unter 27 Jahre alt sein. Entsendet ein Verband 
nur eine Person, soll diese eine ehrenamtlich tätige 
Person sein.
Die Delegationen sollen geschlechtergerecht 
erfolgen.

c) Darüber hinaus beruft die Kirchenleitung bis zu fünf in 
Fragen der Jugendarbeit sachkundige Personen.
Die Berufung soll geschlechtergerecht erfolgen.

d) Mitglieder des Vorstands, für die Dauer ihrer Amtszeit.
e) Die landeskirchlichen Einrichtungen für Jugendarbeit 

gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 sowie die evange-

lischen Bildungsstätten für Jugendarbeit im Bereich 
der Evangelischen Kirche im Rheinland gemäß § 6  
Abs. 4 entsenden je eine Vertreterin bzw. einen 
 Vertreter.

f) Die Landesjugendpfarrerin bzw. der Landesjugend-
pfarrer ist geborenes Mitglied der Delegiertenkonfe-
renz.

2. Mitglieder mit beratender Stimme
a) Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Evange-

lischen Landesarbeitsgemeinschaft Haus der Offenen 
Tür (ELAGOT), des Zentrums Freiwilligendienste der 
Diakonie RWL – Diakonisches Werk Rheinland-West-
falen-Lippe e.V. und des Pädagogisch Theologischen 
Instituts der Evangelischen Kirche im Rheinland,

b) bis zu zwei Vertreterinnen oder Vertreter von anderen 
Arbeitsbereichen durch jeweilige Berufung des Vor-
stands für eine Amtsdauer,

c) die bzw. der für die Geschäftsführung der Evange-
lischen Jugend im Rheinland zuständige Fachreferen-
tin bzw. Fachreferent und die Geschäftsführerin bzw. 
der Geschäftsführer der Geschäftsstelle der Arbeits-
gemeinschaft der Evangelischen Jugend in Nordrhein-
Westfalen (AEJ-NRW) sowie die auf landes kirchlicher 
Ebene arbeitenden Referentinnen und Referenten 
für Jugendarbeit, sofern sie nicht unter Nr. 1 lit. e) 
benannt sind,

d) je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Evange lischen 
Jugend in Köln und Umgebung und der Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend Saar (aej saar),

e) die bzw. der Vorsitzende und die bzw. der stellvertre-
tende Vorsitzende der Evangelischen Landesjugend-
vertretung im Rheinland sowie bis zu zwei Spreche-
rinnen bzw. Sprecher der Konferenz der synodalen 
Jugendreferate, sofern sie nicht unter Nr. 1 lit. a) oder 
Nr. 1 lit. b) benannt sind,

f) bis zu zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Ab - 
teilung 3 des Landeskirchenamtes.

3. Regularien
a) Die Mitglieder gemäß Nr. 1 lit. a), Nr. 1 lit. b), Nr. 1 lit. c), 

Nr. 1 lit. e), Nr. 2 lit. a), Nr. 2 lit. c), Nr. 2, lit. d), Nr. 2 lit. 
e) und Nr. 2 lit. f) werden von den zuständigen Gremien 
in die Delegiertenkonferenz delegiert, die Wahlperiode 
beträgt vier Jahre. Personelle Wechsel während der 
Wahlperiode sind möglich.

b) Scheidet ein Mitglied, insbesondere durch Stellen- 
oder Funktionswechsel vor Ablauf der Amtsdauer aus, 
wird für den Rest der Wahlperiode ein neues Mitglied 
delegiert.

c) Vertretungsregelung
Es steht den entsendenden Stellen frei, eine Vertre-
tungsregelung zu erstellen, so dass Stimmen nicht 
entfallen, wenn eine Delegierte/ein Delegierter aus-
fallen sollte.
Über die Dauer einer Delegation in die Delegierten-
konferenz entscheidet die entsendende Stelle.

4. Arbeitsweise
Die Delegiertenkonferenz der Evangelischen Jugend im 
Rheinland bildet einen Finanzausschuss sowie nach 
Bedarf weitere Ausschüsse und Projektgruppen. Über die 
Sitzungen sind Protokolle anzufertigen.
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Alles Weitere regelt die Geschäftsordnung, die von der 
Delegiertenkonferenz zu verabschieden ist.
Die Vertretung der Werke und Verbände im Finanzaus-
schuss und in den jugendpolitischen Zusammenschlüs-
sen der Evangelischen Jugend auf Ebene der Bundeslän-
der soll darin sichergestellt werden.

§ 5
Der Vorstand der Evangelischen Jugend  

im Rheinland
(1) Der Vorstand der Evangelischen Jugend im Rheinland 
nimmt zwischen den Tagungen der Delegiertenkonferenz die 
Belange der Jugend im Bereich der Evangelischen Kirche im 
Rheinland im Dienst der Kirche entsprechend ihrem Gesamt-
auftrag durch Beratung und Beschlussfassung wahr.
(2) Aufgaben und Zuständigkeiten
 1. Ausführung von Beschlüssen und Wahrnehmung von 

Aufträgen der Delegiertenkonferenz der Evangelischen 
Jugend im Rheinland,

 2. Vertretung aller gemeinsamen Belange der Evangelischen 
Jugend im Rheinland, insbesondere bei kirchlichen und 
gegenüber staatlichen und sonstigen öffentlichen Stellen 
gegebenenfalls mit anderen Jugendverbänden,

 3. Vertretung der Interessen der Evangelischen Jugend im 
Rheinland gegenüber anderen Jugendverbänden,

 4. Beratung von Konfliktfällen im Bereich der Jugendarbeit, 
die von grundsätzlicher Bedeutung sind,

 5. Gutachten und Berichte an die Kirchenleitung in Fragen 
der Jugendarbeit,

 6. Verteilung der der Evangelischen Jugend im Rheinland 
zur Verfügung gestellten Mittel aus den kirchlichen und 
öffentlichen Jugendplänen auf Vorschlag des Finanz-
ausschusses und nach Beratung durch die zuständigen 
Fachausschüsse oder Fachreferate, sofern keine entspre-
chenden Fachausschüsse eingesetzt wurden,

 7. Vorbereitung und Leitung der Tagungen der Delegierten-
konferenz,

 8. der Vorstand der Evangelischen Jugend im Rheinland 
erstattet der Delegiertenkonferenz zu jeder Sitzung einen 
schriftlichen Rechenschaftsbericht,

 9. Vertretung der Evangelischen Jugend auf der Landes-
synode der Evangelischen Kirche im Rheinland,
der Vorschlag an die Kirchenleitung zur Besetzung soll 
geschlechtergerecht erfolgen,

10. Stellungnahme bei der Errichtung oder Aufhebung von 
landeskirchlichen Pfarr- oder Referentinnen- und Referen-
tenstellen in der Jugendarbeit,

11. Ratifizierung der Beschlüsse der Ausschüsse der Evan-
gelischen Jugend im Rheinland, wenn sie sich an die 
Öffentlichkeit oder an einzelne Adressaten außerhalb der 
Evangelischen Jugend im Rheinland richten oder wenn 
sie finanzielle Fragen betreffen,

12. Entsendung einer Vertreterin oder eines Vertreters in 
den Vorstand der Evangelischen Jugendbildungsstätte 
Hackhauser Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e.V., 
Solingen.

(3) Zusammensetzung
1. Zehn Vertreterinnen bzw. Vertreter der Kirchenkreise, 

darunter müssen sich mindestens drei aus den zur Evan-

gelischen Kirche im Rheinland gehörenden Gebieten der 
Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
befinden,

2. vier Vertreterinnen bzw. Vertreter aus der Gruppe der 
Werke und Verbände der Evangelischen Jugend im Rhein-
land, die von diesen nominiert werden,

3. eine Vertreterin oder ein Vertreter der von der Kirchen-
leitung berufenen Mitglieder der Delegiertenkonferenz der 
Evangelischen Jugend im Rheinland,

4. die Landesjugendpfarrerin bzw. der Landesjugendpfarrer,
5. die Leiterin oder der Leiter der Evangelischen Jugend-

bildungsstätte Hackhauser Hof – Bildungszentrum 
Jugendarbeit e.V. 

6. Mit beratender Stimme nehmen an den Sitzungen teil: 
a) die Vorsitzenden der Evangelischen Landesjugendver-

tretung im Rheinland, sofern sie nicht unter Nr. 1 oder 
Nr. 2 benannt sind,

b) eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Konferenz der 
synodalen Jugendreferate, sofern er bzw. sie nicht 
unter Nr. 1 oder Nr. 2 benannt sind,

c) eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Abteilung 3 des 
Landeskirchenamtes,

d) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Evangelischen 
Bildungsstätten für Jugendarbeit in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland gemäß § 6 Nr. 4,

e) die Landesjugend pfarrerin bzw. der Landesjugend-
pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen,

f) die bzw. der für die Geschäftsführung der Evange-
lischen Jugend im Rheinland zuständige Fachreferen-
tin bzw. Fachreferent des Amtes für Jugendarbeit der 
Evangelischen Kirche im Rheinland,

g) die Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer der 
Geschäftsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Evange-
lischen Jugend in Nordrhein-Westfalen (AEJ-NRW).

(4) Regularien
1. Die Mitglieder zu Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 6  

lit. d) werden von der Delegiertenkonferenz aus ihrer Mitte 
gewählt.

2. Im Vorstand sollen Frauen und Männer, Ehrenamtliche 
und Hauptberufliche angemessen vertreten sein.

3. Die Amtsdauer des Vorstands beträgt vier Jahre. Scheidet 
ein Mitglied vor Ablauf der Amtsdauer aus, wird bei der 
nächsten Tagung der Delegiertenkonferenz für den Rest 
der Amtsdauer ein neues Mitglied gewählt.

(5) Arbeitsweise
1. Der Vorstand ist für die Vorbereitung, Einberufung und 

 Sitzungsleitung verantwortlich. Er führt die Beschlüsse  
der Delegiertenkonferenz aus. Die Geschäftsführung ob- 
liegt dem Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum 
Jugend.

2. Der Vorstand tritt außerhalb der Delegiertenkonferenzen in 
der Regel sechsmal jährlich zusammen.

3. Die bzw. der Vorsitzende lädt in der Regel mindestens 
zwei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung zu 
den Sitzungen ein.

4. Die bzw. der Vorsitzende repräsentiert die Evangelische 
Jugend im Rheinland. 
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 5. Sofern ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder eine 
außerordentliche Sitzung des Vorstands schriftlich unter 
Angabe des zu verhandelnden Gegenstands beantra gt, 
ist die bzw. der Vorsitzende verpflichtet, den Vorstand 
unverzüglich unter Angabe der Tagesordnung zu einer 
außerordentlichen Sitzung einzuberufen. Der Sitzungs-
termin soll spätestens vier Wochen nach der Einberufung 
stattfinden.

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Wird die 
Beschlussfähigkeit im Laufe der Verhandlung zweifelhaft, 
so kann jedes Mitglied die Feststellung der Beschluss-
fähigkeit beantragen. Wird die Beschlussunfähigkeit fest-
gestellt, so muss der Vorstand zu einer weiteren Sitzung  
mit derselben Tagesordnung nochmals eingeladen 
 werden, die dann in jedem Fall beschlussfähig ist.

7. Bei der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwe-
senden Stimmberechtigten, das heißt, ungültige Stimmen 
und Stimmenenthaltungen zählen mit. Bei Stimmen-
gleichheit ist ein Beschluss nicht zustande gekommen. 
Bei Wahlen entscheidet nach Ablauf des 2. Wahlgangs im 
Falle der Stimmengleichheit das Los.
Bei Wahlen muss auf Antrag eines Mitglieds geheim 
abgestimmt werden. Artikel 121 der Kirchenordnung der 
Evangelischen Kirche im Rheinland gilt entsprechend. 
Darin heißt es:
„(1) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich 
beteiligt ist, darf bei der Verhandlung nicht anwesend 
sein, muss auf eigenes Verlangen gehört werden, sich 
aber vor Beratung und Beschlussfassung entfernen. 
Die Beachtung dieser Vorschrift ist in der Verhandlungs-
niederschrift festzustellen.
(2) Bei Wahlen nehmen alle Mitglieder an der Abstimmung 
teil.“

8. In dringenden Fällen ist eine schriftliche Abstimmung auch 
auf elektronischem Wege zulässig. Über die Dringlichkeit 
entscheidet die bzw. der Vorsitzende. Es gilt eine Rück-
meldefrist von 24 Stunden. Der Beschluss ist zustande 
gekommen bei Mehrheit der abgegebenen Stimmen; 
dabei zählen ungültige Stimmen und Stimmenenthaltun-
gen als abgegebene Stimmen, nicht abgegebene Stim-
men werden als Enthaltungen gewertet. Die Mitglieder 
des Vorstands werden über das Abstimmungsergebnis 
umgehend unterrichtet.

9. Über die Verhandlungen ist ein Protokoll anzufertigen, das 
an alle Mitglieder des Vorstands gesandt wird.

§ 6
Landeskirchenweit tätige Zusammenschlüsse und 

Einrichtungen in der Evangelischen Jugendarbeit im 
Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland

(1) Die Evangelische Landesjugendvertretung im Rheinland 
(ELJVR)
1. Die ELJVR versammelt die ehrenamtlichen Mitglieder der 

Delegiertenkonferenz zur Selbstvergewisserung und Wah-
rung ihrer Interessen in der Delegiertenkonferenz.

2. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die von der 
Delegiertenkonferenz beschlossen wird.

(2) Die Konferenz der Synodalen Jugendreferate

1. Zusammensetzung
a) Die Referentinnen und Referenten der Jugendreferate 

der Kirchenkreise, Kirchenkreisverbände, Stadtkirchen-
verbände und vergleichbarer Einrichtungen der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland bilden die Konferenz der 
Synodalen Jugend referate der EKiR.
b) An der Konferenz nehmen mit beratender Stimme teil:

aa) eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Vorstands 
der Ev. Jugend im Rheinland,

bb) die Landesjugendpfarrerin bzw. der Landes-
jugendpfarrer der Ev. Kirche im Rheinland,

cc) je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der landes-
kirchlichen Bildungseinrichtungen der Jugend-
arbeit,

dd) die zuständige Referentin bzw. der zuständige 
Referent aus der Geschäftsstelle der Evange-
lischen Jugend im Rheinland,

ee) Gäste können zur Konferenz geladen werden,
ff) Die Konferenz wählt mindestens zwei Spreche-

rinnen/Sprecher.
2. Aufgaben und Zuständigkeiten

a) Information, Austausch und Vernetzung,
b) Beratung von Anliegen der Jugendreferate,
c) Aufgreifen und Bearbeiten von pädagogischen, theo-

logischen und politischen Fragen,
d) Diskussion und Bearbeitung von für die evangelische 

Jugendarbeit relevanten gesellschaftlichen und gesell-
schaftspolitischen Themen,

e) Entwicklung und Darstellung von jugendpolitischen 
und kirchenpolitischen Standpunkten,

f) Abstimmung von kirchenkreisübergreifenden Aktivitä-
ten im Bereich der Evangelischen Jugend im Rhein-
land.

3. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die von der 
Delegiertenkonferenz beschlossen wird.

(3) Das Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum Jugend 
und die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof 
– Bildungszentrum Jugendarbeit e.V.
1. Das Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum Jugend 

und die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser 
Hof – Bildungszentrum Jugendarbeit e.V. sind die landes-
kirchlichen Einrichtungen für Jugendarbeit mit dem Auf-
trag der Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit 
in den Gemeinden, Kirchenkreisen, Werken, Verbänden.

2. Das Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum Jugend
a) Aufgaben und Zuständigkeiten:

aa) Förderung landeskirchlicher Jugendarbeit und 
Beratung von Leitungsorganen und Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in Gemeinden und Kirchen-
kreisen,

bb) Verbindung zu Landessynode, Kirchenleitung und 
Landeskirchenamt,

cc) Verbindung zu anderen landeskirchlichen Arbeits-
zweigen,

dd) Bearbeitung von Anfragen und Aufträgen der 
Kirchenleitung in Absprache mit dem Vorstand 
der Evangelischen Jugend im Rheinland, bei Zeit-
knappheit mit der bzw. dem Vorsitzenden,
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ee) Stellungnahme an die Kirchenleitung bei der 
Besetzung von landeskirchlichen Pfarr- oder Refe-
rentinnen- und Referentenstellen in der Jugendar-
beit,

ff) Geschäftsführung der Delegiertenkonferenz der 
Evangelischen Jugend im Rheinland, ihres Vor-
stands und ihrer Gremien,

gg) Wahrnehmung der Vertretung der gemeinsamen  
Belange der evangelischen Jugendarbeit bei kirch-
lichen und gegenüber staatlichen und sonsti gen 
öffentlichen Stellen entsprechend den Beschlüs-
sen der Delegiertenkonferenz und des Vorstands 
der Evangelischen Jugend im Rheinland,

hh) Verwaltung der finanziellen Mittel des Amtes für 
Jugendarbeit und des Förderplans für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen im Bereich der 
Evangelischen Kirche im Rheinland,

ii) Durchführung von Fachtagungen,
jj) organisatorische und inhaltliche Unterstützung 

der Arbeit der Evangelischen Landesjugendver-
tretung im Rheinland (ELJVR),

kk) Wahrnehmung der Geschäftsführung der Konfe-
renz der synodalen Jugendreferate.

b) Zusammensetzung
Das Amt für Jugendarbeit – Kompetenzzentrum 
Jugend besteht aus der Leiterin bzw. dem Leiter (Lan-
desjugendpfarrerin bzw. Landesjugendpfarrer), den 
Referentinnen und Referenten und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle.

3. Die Evangelische Jugendbildungsstätte Hackhauser Hof – 
Bildungszentrum Jugendarbeit e.V., Solingen
a) Aufgaben und Zuständigkeiten:

aa) Fortbildung zur Förderung und Qualifizierung von 
Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit,

bb) außerschulische Bildungsarbeit für Jugendliche 
und junge Erwachsene,

cc) Fortbildung von Hauptberuflichen zu Themen der 
Jugendarbeit,

dd) Seminare zu Themenschwerpunkten in der 
Jugendarbeit,

ee) schulbezogene Bildungsveranstaltungen,
ff) Praxisentwicklung schulbezogener Jugendarbeit,
gg) Durchführung der Auslandsfreiwilligendienste,
hh) Multiplikatoren- und Öffentlichkeitsarbeit zum 

Thema Friedensbildung,
ii) Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen im 

Freiwilligen Friedensdienst,
jj) exemplarische Entwicklung, Drittmittelakquise 

und Koordination von Projekten in der Jugend-
bildungsarbeit,

kk) Mitarbeit in den Gremien der EJiR und EKiR, ins-
besondere zu den Arbeitsschwerpunkten,

ll) Vernetzung von Jugendbildungsarbeit und 
Tagungshaus,

mm) Betrieb des Tagungshauses,
(4) Außerdem arbeiten im Bereich der Evangelischen Kirche 
im Rheinland folgende Bildungseinrichtungen in der EJiR mit:

1. Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen
a) Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der Jugend-

arbeit:
aa) bundesweite Fortbildung zur Förderung und Quali-

fizierung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit,
bb) bundesweite außerschulische Bildungsarbeit für 

Jugendliche und junge Erwachsene,
cc) bundesweite Fortbildung von Hauptberuflichen zu 

Themen der Jugendarbeit,
dd) bundesweite Seminare zu Themenschwerpunkten 

in der Jugendarbeit,
ee) bundesweite jugendpolitische Bildungsarbeit,
ff) exemplarische Entwicklung, Schulung und 

Begleitung von Angeboten für Mitarbeitende der 
Jugendarbeit in ländlichen Räumen.

b) Zusammensetzung und Instrumente
Interdisziplinäres Team und Tagungshaus

2. Jugendbildungsstätte Bundeshöhe des CVJM-Westbund 
e.V. Wuppertal
a) Schwerpunkt:

Aus- und Weiterbildung ehrenamtlicher Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

b) Zusammensetzung und Instrumente:
Bildungsreferentinnen, Bildungsreferenten und Team 
der Bundessekretärinnen und Bundessekretäre.

c) Tagungshaus:
Bildungsstätte Bundeshöhe, Wuppertal.

Diese Ordnung tritt zum 1. August 2019 in Kraft.
Die bisherige Ordnung der Jugendarbeit in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland vom 1. August 2000 wird zum gleichen 
Zeitpunkt aufgehoben.
Die Ordnung ist von der Delegiertenkonferenz der Evange-
lischen Jugend im Rheinland am 30. September 2018 ver-
abschiedet und von der Kirchenleitung am 12. Juli 2019 zum  
1. August 2019 in Kraft gesetzt worden. 

Urkunde
über die Neubildung der Evangelischen 

Emmaus-Gemeinde Essen und die Aufhebung  
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Essen-Bredeney und der Evangelischen 
 Kirchengemeinde Essen-Margarethenhöhe

Nach Anhören der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 
11 Abs. 1 der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche im 
Rheinland in Verbindung mit § 2 Abs. 2 der Dienstordnung für 
das Landeskirchenamt Folgendes festgesetzt:

Artikel 1
(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Bredeney und 
die Evangelische Kirchengemeinde Essen-Margarethenhöhe 
werden mit Ablauf des 31. Dezember 2019 aufgehoben.
(2) Zum 1. Januar 2020 wird die Evangelische Emmaus-
Gemeinde Essen neu gebildet.


